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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 8 und 11 BauNVO)

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Eingeschränkte Gewerbegebiete
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB, § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl, z.B. 0,6

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. IV

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrswege
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Bereiche für Fußgänger und Fahrradfahrer
(Befahrbarkeit für Müllfahrzeuge und Feuerwehr)

hier: Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten
hier: Ein- und Ausfahrten

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6  BauGB)

Private Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung: Parkanlage "Gesundheitspark"

Bezeichnung Maßnahmenflächen, z.B. M4

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4, § 40 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Wasserflächen (Peelwatt)

Nummerierung, z.B. Wasserfläche 1

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Nummerierung, z.B. Regenwasserbewirtschaftungsfläche 1

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr. 14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6  BauGB)

Anpflanzen: Bäume

Erhaltung: Bäume

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen imSinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Lärmpegelbereiche 3-5) mit Flächenbezeichnung, z.B. L1
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

IV

1. Planfestsetzung

hier: Klinikbezogene Nutzungen

Maximale Gebäudehöhe über Normalhöhennull (NHN), z.B. 56,0 m über NHNGH max.
56,0 m ü. NHN

GH max.
12,0 m ü. Gel. Maximale Gebäudehöhe über gewachsenem Gelände, z.B. 12,0 m über Gelände

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehsflächen

Nummerierung, z.B. Grünfläche 4GF 4

Erhaltung Knick

Knickneuanpflanzung

Leitungsrecht zu Gunsten der Regenwasserentsorgung

Leitungsrecht zu Gunsten der Trinkwasserversorgung

Vorhandene Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern

2. Darstellung ohne Normcharakter

Vorhandene Gebäude

42 Höhenlinie mit Höhe über Normal Null

Flurgrenze, Gemarkungsschlüssel und Flurnummer

Gem.: Flbg-J
Flur: 41

Gemarkungsgrenze

16

Lärmschutzwand Höhe 2,50 m über Gradiente
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3. Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen

Leitungsrecht zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger

vorhandener Knick

Anbauverbot an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
(§ 9 Abs. 1 FStrG und § 29 Abs. 1 StrWG)

Fußwegeverbindung

GE

SO

GRZ0,6

Zeichenerklärung

Geschossflächenzahl, z.B. 2,4GFZ 2,4
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Stadt Flensburg
1. Änderung des Bebauungsplans "Zentralkrankenhaus Flensburg / Peelwatt" (Nr. 305)

Satzung der
Stadt Flensburg
über die 1. Änderung des Bebauungsplans 
"Zentralkrankenhaus Flensburg / Peelwatt" (Nr. 305)

Entwurf Stand : 13.03.2026

UNVERBINDLICH

Dieser Bauleitplan ist ein Entwurf, der sich im
A u f s t e l l u n g s v e r f a h r e n  g e m ä ß
§ 2 Baugesetzbuch befindet und dessen Inhalt
sich im weiteren Verfahren noch ändern kann.
Eine Vervielfältigung des Planes ist unzulässig.

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches und nach § 84 der Landesbauordnung für das Land
Schleswig-Holstein (LBO 2009) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am ...............
folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplans "Zentralkrankenhaus Flensburg /
Peelwatt"  (Nr. 305), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Text (Teil B), erlassen.

Maßstab 1 : 2.000
0 20 40 60 80 100

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Planzeichnung (Teil A)

b)    Die Leitungen können durch befestigte Flächen als bauliche Nebenanlagen überbaut
werden, sofern die Funktion sowie die Betriebs- und Unterhaltungsarbeiten an den
Versorgungsleitungen gewährleistet bleiben und die Versorgungsträger zustimmen.

c)    Auf den mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der für die Ver- und Entsorgung zuständigen
Unternehmensträger zu belastenden Flächen innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche sind bauliche Anlagen nur ausnahmsweise zulässig, wenn Belange der Unter-
nehmensträger nicht entgegenstehen. Auf den nicht überbaubare Grundstücksfläche
dürfen mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der für die Ver- und Entsorgung zuständigen
Unternehmensträger zu belastende Flächen nur mit flachwurzelnden Anpflanzungen oder
leicht zu beseitigenden Befestigungen versehen werden.

5.    Flächen für Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen
(§§ 12 und 14 BauNVO i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

In den festgesetzten Baugebieten sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Stellplätze und weitere bauliche Anlagen im Sinne von § 23 Abs. 5 der BauNVO
unzulässig. Ausgenommen hiervon sind befestigte Flächen für Zufahrten und barrierefreie
Stellplätze i. S. d. § 50 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO).

6.    Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung
(gemäß § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 86 Abs. 1 LBO)

6.1 Werbeanlagen
a) In den festgesetzten Baugebieten sind Werbeanlagen ausschließlich an der Stätte der

Leistung zulässig. Sie sind in Form von Schriftzügen, Firmensignets oder
Einzelbuchstaben bis zu einer maximalen Höhe von 2,0 m direkt am Gebäude zulässig.
Die horizontale Ausdehnung der Werbeanlagen darf nicht länger als zwei Drittel der zur
Haupterschließungsstraße ausgerichteten Gebäudefront betragen, unabhängig von der
Anzahl verschiedener Werbeanlagen an einem Gebäude. Die Gesamtgröße der
Werbeanlagen darf 10 % der Wandfläche, an der sie angebracht werden soll, nicht
überschreiten. Die Werbeanlagen dürfen die Gebäudehöhe nicht überschreiten.

b) In den festgesetzten Baugebieten ist außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche pro
Baugrundstück eine freistehende, unbeleuchtete Werbeanlage in einer maximalen Größe
von 2,0 m² auf jeweils bis zu zwei Seiten zulässig.

c) Im Kreuzungsbereich Marie-Curie-Ring / Eckernförder Landstraße ist die Aufstellung eines
Sammelwerbeträgers (Höhe maximal 10,0 m bezogen auf das Niveau des mittleren
Erschließungsabschnitts, Breite maximal 3,0 m) mit Hinweisschildern (Logos) außerhalb
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

d) Es sind direkt und indirekt beleuchtete, blendfrei ausgeführte Werbeanlagen zulässig.
Lauf-, Wechsel-, Blinklichtschaltungen und Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung sind
nicht zulässig (hierzu zählen z. B. Wechsellichtanlagen, Wendeanlagen, Leitlichtanlagen,
Digitalbildanlagen, Bildprojektionen sowie angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe
oder Lichtintensität wechselt). Ebenfalls unzulässig sind sich bewegende Werbeanlagen
(z. B. auf Schienen oder sich drehend). Lichtprojektionen auf oder am Gebäude, in
Schaufenstern, an baulichen Anlagen, auf Grundstücken und auf Straßen, außerdem in
den Luftraum abstrahlende Licht- und Laserstrahlen sind unzulässig.

e) Fahnenmasten sind nur unbeleuchtet und mit innenliegendem Seilzug innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Höhe von 8,0 m (bezogen auf
Erdgeschossfußboden des Baukörpers) zulässig.

f) Werbeanlagen dürfen nicht in das Lichtraumprofil des öffentlichen Straßenraumes
hineinragen bzw. die erforderlichen Sichtbeziehungen beeinflussen.

6.2 Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
Standplätze von Containern und Müllbehältern sowie zur Warenannahme und -lagerung
sind durch Wände oder Anpflanzungen gegenüber öffentlichen Flächen abzuschirmen. Auf
Flächen, die mit einem Anpflanzgebot belegt sind, sind derartige Standplätze
ausgeschlossen.

6.3  Beschaffenheit von Stellplätzen und Fahrrad-Abstellplätzen
In den festgesetzten Baugebieten sind offene PKW-Stellplätze sowie offene
Fahrrad-Abstellplätze nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,
Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. Ausgenommen
hiervon sind notwendige barrierefreie Stellplätze im Sinne des § 50 LBO.

6.4 Barrierefreie Erreichbarkeit
Der Zugang von öffentlichen Verkehrswegen, Stellplätzen und Garagen zu den
Gebäudeeingängen muss auch innerhalb des Grundstücks barrierefrei ausgeführt werden.

II.   Grünordnerische Festsetzungen
1.    Öffentliche Grünflächen / Kinderspielplätze / Dauerkleingärten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

1.1 Im Bereich des Gesundheitsparks sind heimische und standortgerechte Baumarten und
Gehölze in naturnaher Gestaltung auf 50 % der Fläche zu verwenden.

1.2 Die öffentliche Grünfläche GF4 ist mit heimischer Regiosaat fachgerecht als Blühwiese zu
entwickeln. Die Pflege erfolgt mit einmaliger Mahd im Juli jeden Jahres.

2.    Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

2.1 Der naturnahe Zustand des Fließgewässers (WF4) und seiner Randbereiche ist dauerhaft
zu sichern.

2.2  Das Regenrückhaltebecken R3 ist naturnah zu erhalten.

3.    CEF-Maßnahmen und artenschutzrechtliche Maßnahmen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 44 Abs. 5 i. V. m. § 15 BNatSchG)

3.1 Für Amphibien:

Vorsehen einer bauzeitlichen mobilen Amphibienleitreinrichtung während der Wander-/
bzw. Aktivitätszeiten der Arten (witterungsabhängig ab Mitte Februar bis Ende Oktober
e. J.).

3.2 Für Fledermäuse:

Baumfällungen sind nur zwischen dem 01.10. und dem 28./29.02. e. J. zulässig.

3.3  Für Brutvögel:

a) Gehölzrodungen und Baufelderschließung sind nur zwischen dem 01.10. und dem
28./29.02. e.J. zulässig.

b) Anbringen von Nisthilfen (je 6 Höhlen- und Halbhöhlenkästen) an mittelalten - alten
Bäumen im Plangebiet (vorzugsweise im Bereich der Grünflächen).

3.4  Für Insekten:
a) Werbeanlagen müssen so konstruiert sein, dass keine Insekten in den Leuchtkörper

gelangen können (staubdichte Leuchten).
b) Es sind Leuchtmittel mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum (UV-armes Lichtspektrum,

2.000 - 3.000 Kelvin) gemäß dem Stand der Technik zu verwenden, wie z.B.
Natrium-Niederdrucklampen oder LED-Lampen. Es dürfen nur Leuchten mit geringer
Oberflächentemperatur < 60° verwendet werden.

c) Lichtquellen sind zum umgebenden Baumbestand und zur Landschaft hin abzuschirmen.
d) Beeinträchtigungen von Fledermauslebensräumen durch Licht (Lichtintensität, Lichttyp,

Wellenlängen und ungerichtete Beleuchtung der Umgebung) sind unzulässig.

4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und   Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB)

4.1 Das im Bebauungsplan Nr. 305, textliche Festsetzung II. 4.1, für den gesamten
Geltungsbereich festgesetzte Ausgleichserfordernis für Boden (Versiegelung,
Inanspruchnahme von Maßnahmenflächen, Überprägung von Grünland in
Maßnahmenflächen für Knickausgleich) reduziert sich mit der 1. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 305 um 3.370 Ökopunkte (von ALT: 121.982 Ökopunkten auf NEU:
118.612 Ökopunkte). Der Ausgleichsbedarf wird im Ökokonto „Peelwatt“ abgebucht.

4.2  Der Ausgleich für geschützte Biotope und Einzelbäume wird wie folgt umgesetzt:
a) Pflanzung von insgesamt 41 Stk. Einzelbäumen im Plangebiet, davon 7 Stk. als

Einzelbäume im Gesundheitspark, 12 Stk. Einzelbäume innerhalb von SO 3 sowie 22 Stk.
Einzelbäume innerhalb von SO 1.1 - 1.4 entsprechend der textlichen Festsetzung II. 6.4.

b) Neuanlage von 200 lfm Knicks im Plangebiet entsprechend der textlichen Festsetzung
II. 6.1.

c) Neuanlage von 457 lfm Knick auf den Flurstücken 12 und 36, Flur 46, Gemarkung
Flensburg-O und Flensburg-N.

d) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an 923 lfm Knicks südlich der Nikolaiallee auf
Flurstücken 1, 12 und 13 der Flur 41, Gemarkung Flensburg-D.

e) A4: Bepflanzung des bestehenden Knickwalls von 296 lfm gemäß der unter Festsetzung
II. 6.1 festgesetzten Arten und Qualitäten.

f) A5.1/A5.2: Herstellung von 446 lfm Knick zwischen mit A5.1/A5.2 gekennzeichneten
Punkten durch Knickverschiebung nach Süden auf  Teilflächen der Flurstücke 62, 63, 68
der Flur 40 und der Flurstücke 53, 122, 123 der Flur 41, Gemarkung Flensburg-J, sowie
der Flurstücke 50 der Flur 40, und 65, 66 der Flur 41, Gemarkung Flensburg-K,
entsprechend der textlichen Festsetzung II. 6.3.          

5.     Erhaltungsgebot (§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

5.1 Knicks, geschützte Biotope und Bäume

a) Die in der Planzeichnung dargestellten Knicks sind zu erhalten. Während der Bauphase
sind die zu erhaltenden Knicks vor schädlichen Einflüssen zu bewahren (Schutzzaun unter
der Berücksichtigung der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und
Vegetationsflächen“).

b) Die in der Planzeichnung dargestellten geschützten Biotope sind dauerhaft zu erhalten und
zu pflegen.

c) Erhalt von Gehölzbeständen: In die Wurzelbereiche von Großbäumen darf nicht
eingegriffen werden. Bei natürlichem Abgang sind Nachpflanzungen vorzunehmen.
Während der Bauzeit sind an das Baufeld angrenzende, zu erhaltende Bäume durch
Anfahrschutz bzw. einen randlichen Bauschutzzaun oder andere Absperrungen zu
schützen (s. DIN 18920, RAS-LP4).

6.   Anflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

6.1  Entlang der  westlichen und nördlichen Grenze der Maßnahmenfläche M2 sowie nördlich
der Fläche R3 beidseitig des Weges ist jeweils ein Knick anzulegen.
Die Knickwälle sind mit einem 3,0 m breiten Knickwall herzustellen und ca. 1 m hoch
aufzusetzen sowie 1-reihig zu bepflanzen. Ein Knickschutzsaum ist in folgender Breite von
den Knicks vorzusehen: Westlich M2 ist ein Knickschutzstreifen von 3,0 m zu SO 3 und
ansonsten 1,5 m vorzusehen. Nördlich des Regenrückhaltebeckens ist beidseitig des
Weges ein Knick anzulegen. Die Knickschutzstreifen sind in folgenden Breiten anzulegen:
2,5 m zum Weg hin, 1,0 m zu SO 2.2 und 2,0 m zur Fläche R3. Alle 40,0 - 60,0 m sind
Überhälter mit Eichen als Heister zu pflanzen. Die Knicks sind während der
Anwuchsphase gegen Wildverbiss einzuzäunen. Die Pflege erfolgt gemäß Knickerlass
2017, einschl. einer 3-jährige Entwicklungspflege. Folgende Arten und Qualitäten sind zu
verwenden:

· Sträucher: Qualität, Str. H60-80:
· Weißdorn (Crataegus monogyna), 20%
· Schlehdorn (Prunus spinosa), 15%
· Holunder (Sambucus nigra), 15%
· Schneeball (Viburnum opulus), 15%
· Gemeine Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) ,10%

· Feldahorn (Acer campestre), 10%
· Pfaffenhut (Euonymus europaeus), 10%
· Europäischer Wildapfel (Malus silvestris), 5%

Zukünftige Überhälter: Verpfl. Heister, mB. STU 6 cm:

· Stieleiche (Quercus robur)

6.2  Knickherstellung auf bestehendem Wall
A4: Bepflanzung des bestehenden Knickwalls gemäß der unter Punkt 6.1. festgesetzten
Arten und Qualitäten. Die Knicks sind während der Anwuchsphase gegen Wildverbiss
einzuzäunen. Die Pflege erfolgt gemäß Knickerlass 2017, einschl. einer 3-jährige
Entwicklungspflege.

6.3  Knickverschiebung
A5.1/A5.2: Für die Knickverschiebung ist das durchwurzelte Wallgefüge zu erhalten und
der Knick gemäß Knickerlass 2017 anzulegen. Ein Lückenschluss ist durch Nachpflanzung
herzustellen. Eine 3-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. Die Bepflanzungen sind zu
erhalten, zu pflegen und bei Abgang fachgerecht nachzupflanzen.

6.4  Straßenbäume und Einzelbäume
Die gemäß 4.2 a) zu pflanzenden 41 Einzelbäumen sind wie folgt zu pflanzen:

· 7 Einzelbäume auf den Flächen des Gesundheitsparks gemäß dem freiraum-
planerischen Entwurf zum Gesundheitspark.

· 7 Einzelbäume auf der Baugebietsfläche SO 3 entlang des nördlichen Grenzverlaufs
sowie 5 Einzelbäume entlang der westlichen Baugebietsgrenze in einem Abstand von
15 m zueinander; es ist die Art Stieleiche (Quercus robur) in der Qualität: Hochstamm
3x verpflanzt. STU 16/18 ist zu verwenden. Je Baum ist eine Vegetationsfläche von
10,0 m² vorzusehen. Eine 3-jährige Entwicklungspflege ist vorzusehen. Die Bäume
sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Die
Baumstandorte entlang der Planstraße A können so verschoben werden, dass eine
Grundstückszufahrt von 10,0 m hergestellt werden kann.

· 22 Einzelbäume sind als Ausgleichsbäume im Geltungsbereich des B-Plan Nr. 305
auf den Flächen SO 1.1, SO 1.2 und SO 1.3 in den folgenden Qualitäten zu pflanzen:
3 x StU 12/14, 2 x StU 14/16 und 24 x StU 16/18. Die Baumstandorte sind auf
Grundlage des freiraumplanerischen Konzepts zum Siegerentwurf des
städtebaulichen Wettbewerbs „Fördeklinikum Katharinen-Holspital“ zu wählen.

7.   Grünordnerische Festsetzungen in den Gewerbegebieten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

a) Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Anpflanzgebote
· A1: Auf der Grundstücksgrenze ist ein Knick gemäß Knickerlass SH anzulegen;

Knickfußbreite 3,0 m, Knickwallhöhe 1,0 m, Knickschutzstreifen beidseitig je 1,5 m.
· An allen zukünftigen seitlichen Grundstücksgrenzen, an denen das Anpflanzgebot A1

nicht festgesetzt ist, ist eine flächenhafte Anpflanzung von heimischen Sträuchern in
einer Breite von 2,0 m (je Grundstück 1,0 m) zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.
Diese flächenhafte Anpflanzung kann auch mit einem Erdwall hergestellt werden.

· A2: Für Baumpflanzungen entlang der Straßen und Wege sind nachfolgend
aufgeführte Arten zu verwenden:
- Entlang der Eckernförder Landstraße und den ersten 75 m des Marie-Curie-Ring:
Stieleiche (Quercus robur)
- Entlang dem Marie-Curie-Ring: Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia)

· A3: An den Grundstücksgrenzen sind flächenhafte Anpflanzungen von heimischen
Sträuchern in einer Breite von 3,0 m zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

b) Die Baumstandorte entlang dem Marie-Curie-Ring können so verschoben werden, dass
eine Grundstückszufahrt von 10,0 m Breite entstehen kann.

c) Der festgesetzte vorhandene / anzupflanzende Knick am Marie-Curie-Ring kann für eine
erforderliche Grundstückszufahrt zu der festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen
"Elektrizität" bis zu einer Breite von 10,0 m einmal unterbrochen werden.

d) Anpflanzungen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen am Marie-Curie-Ring vor
dem Knoten mit der Eckernförder Landstraße (K 31) sind nur bis zu einer Höhe von
70,0 cm über Fahrbahnoberkante zulässig und dauernd unter dieser Höhe zu halten
(Sichtdreiecke).

8.    Gebietsdurchgrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
8.1 Dachflächenbegrünung

In den festgesetzten Sonstigen Sondergebieten sind Dachflächen mit einer Neigung von
weniger als 20° extensiv zu begrünen; dies gilt nicht für technische Einrichtungen,
Belichtungsflächen und Terrassen. Der Anteil für technische Einrichtungen,
Belichtungsflächen und Terrassen darf höchstens 30 % betragen. Der durchwurzelbare
Teil des Dachaufbaus muss mindestens 15 cm betragen. Die Bepflanzungen sind zu
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

8.2 Fassadenbegrünung
In den festgesetzten Baugebieten sind fensterlose Außenwandflächen von mehr als
100 m² mit selbstklimmenden, rankenden Pflanzen zu begrünen. Die Außenwandflächen
von Parkhäusern sind mit rankenden Pflanzen zu begrünen. Die Bepflanzungen sind zu
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

8.3 Stellplatzbegrünung
In den festgesetzten Baugebieten sind ebenerdige Stellplatzflächen durch Flächen, die zu
bepflanzen sind, zu gliedern. Je 4 Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen und zu erhalten.
Dabei sind mindestens 6 m² große Baumscheiben und 12 m³ durchwurzelbarer Raum
herzustellen. Folgende Baumarten und Qualitäten können gepflanzt werden: Schwedische
Mehlbeere (Sorbus intermedia), Hochstamm, 3 x verpflanzt, m Db., StU 18-20 cm;
Mehlbeere (Sorbus aria), Hochstamm, 3 x verpflanzt, m Db., StU 16-18 cm); Feldahorn
(Acer campestre), Hochstamm, 3 x verpflanzt, m Db., StU 18-20 cm.

9.    Oberflächenwasserbewirtschaftung (§ 9 Abs. 1 Nr. 16d BauGB)
Das in den festgesetzten Baugebieten anfallende Oberflächenwasser ist im Einzelnen wie
folgt zu bewirtschaften:

a) Das Oberflächenwasser in den Sonstigen Sondergebieten SO 3 ist oberirdisch in flachen
Mulden über den belebten Oberboden zu versickern.

b) Das Oberflächenwasser in den Sonstigen Sondergebieten SO 2.1 und SO 2.2 ist
oberirdisch in flachen Mulden über den belebten Oberboden zu versickern. Soweit die
Bodenverhältnisse eine vollständige Versickerung nicht zulassen, ist das
Oberflächenwasser oberirdisch in einen Regenwasserteich einzuleiten.

c) In den Gewerbegebieten ist das anfallende Oberflächenwasser zu versickern. Soweit die
Bodenverhältnisse eine vollständige Versickerung nicht zulassen, kann eine Ableitung in
die öffentliche Regenwasserkanalisation erfolgen.

III. Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundesimmissionsschutzgesetztes

1.    Festsetzungen zum Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nrn. 23 und 24 BauGB)
a) Emissionskontingente

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6 Uhr bis
22 Uhr) noch nachts (22 Uhr bis 6 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente LEK der Flächen für das betroffene Gebiet in dB für den
Tagzeitraum (6 Uhr - 22 Uhr) und den Nachtzeitraum (22 Uhr - 6 Uhr)

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den
Gleichungen (6) und (7) LEK,i durch LEK,i,k zu ersetzen ist.

Die Einhaltung der oben festgesetzten Werte ist im Zuge der jeweiligen
Genehmigungsverfahren nachzuweisen.

Die benannten Teilflächen i sowie Gebiete k sind in der nachfolgenden Abbildung
dargestellt:

b) Schallschutz außen
(1)
Innerhalb des SO 2.1 und des SO 2.2 sowie bei Überschreitung der Orientierungswerte
der DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 auch innerhalb der Gewerbegebiete und des SO 3
ergeben sich Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,res
gemäß DIN 4109-1:2018-01 Kap. 7.1 für schutzbedürftige Räume gemäß DIN
4109-1:2018-01 Kap. 3.16.
Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges ergibt sich aus dem maßgeblichen
Außenlärmpegel La gemäß DIN 4109-1:2018-01 Kap. 4.4.5 und einem Korrekturpegel
KRaumart für die zu schützende Raumart nach folgender Berechnungsvorschrift:
R'w,ges = La - KRaumart

Der für das jeweilige Bauvorhaben anzusetzende Außenlärmpegel La ist der
nachstehenden Abbildung A für Räume, die nicht überwiegend zum Schlafen genutzt
werden können, aber schutzbedürftige Räume gemäß DIN 4109-1:2018-01 Kap 3.16 sind,
zu entnehmen. Die nachstehende Abbildung B gilt für Räume, die überwiegend zum
Schlafen genutzt werden können. Aufgrund eines Einzelnachweises, der nach (2), (3) oder
(4) geführt wird, kann hiervon abgewichen werden. Dabei bestimmt sich der Korrekturpegel
für die Raumart KRaumart gemäß der nachfolgenden Tabelle.

Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an die gesamten bewerteten
Bau-Schalldämm-Maße der Außenbauteile aus den Einzelbauteilen (Wände, Dächer,
Fenster, Türen, schallgedämmte Lüftungssysteme und sonstige Bauteile) ist im
Baugenehmigungsverfahren bzw. im Baufreistellungsverfahren zu führen.

Abbildung A:

Abbildung B:

(2)
Im SO 2.2 sind solche Nutzungen zulässig, für die im Rahmen eines Einzelnachweises
gutachterlich belegt wird, dass alleine aufgrund der Ausbreitungsbedingungen (z. B.
Baukörperstellung, Fensterposition, Baukörpergestalt oder ähnliches, Abstand zu den
Schallquellen) der Immissionsrichtwert von 45 dB nachts nicht überschritten wird.
Sofern durch Ausbreitungsbedingungen der Immissionsrichtwert von 45 dB nachts nicht
eingehalten wird, sind Nutzungen nur zulässig, die als Vorkehrung zum Schutz gegen
schädlich Umwelteinwirkungen i.S. d. BlmSchG gem. §9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vor
Fassadenöffnungen (öffenbare Fenster und Türen) in Abhängigkeit der Raumnutzung der
schutzbedürftigen Räume gem. DIN 4109-1:2018-01 Kap. 3.16 aktive
Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (z.B. verglaste
Vorsatzfassade oder in der Wirkung vergleichbare Maßnahmen) vorsehen.
Es müssen folgende Schallpegeldifferenzen sichergestellt werden, sofern sich durch
Ausbreitungsbedingungen keine geringeren Anforderungen ergeben:
 - Wohn- und Schlafräume, im SO 2.2: 12 dB

(3)
Im SO 2.1. und SO 2.2 sind solche Nutzungen zulässig, für die im Rahmen eines
Einzelnachweises gutachterlich belegt wird, dass alleine aufgrund der
Ausbreitungsbedingungen (z. B. Baukörperstellung, Fensterposition, Baukörpergestalt
oder ähnliches, Abstand zu den Schallquellen) der Immissionsrichtwert von 40 dB nachts
nicht überschritten wird.
Sofern durch Ausbreitungsbedingungen der Immissionsrichtwert von 40 dB nachts nicht
eingehalten wird, sind Nutzungen nur zulässig, die als Vorkehrung zum Schutz gegen
schädlich Umwelteinwirkungen i.S. d. BlmSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vor
Fassadenöffnungen (öffenbare Fenster und Türen) in Abhängigkeit der Raumnutzung der
schutzbedürftigen Räume gem. DIN 4109-1:2018-01 Kap. 3.16 aktive
Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (z.B. verglaste
Vorsatzfassade oder in der Wirkung vergleichbare Maßnahmen) vorsehen.
Es müssen folgende Schallpegeldifferenzen sichergestellt werden, sofern sich durch
Ausbreitungsbedingungen keine geringeren Anforderungen ergeben:
 - Räume von Kindertagesstätten mit Nutzung im Nachtzeitraum, im SO 2.1: 5 dB
 - Räume von Kindertagesstätten mit Nutzung im Nachtzeitraum, im SO 2.2: 17 dB

(4)
Im SO 2.1 und 2.2 sind solche Nutzungen zulässig, für die im Rahmen eines
Einzelnachweises gutachterlich belegt wird, dass alleine aufgrund der Ausbreitungs-
bedingungen (z. B. Baukörperstellung, Fensterposition, Baukörpergestalt oder ähnliches,
Abstand zu den Schallquellen) der Immissionsrichtwert von 35 dB nachts nicht
überschritten wird.
Sofern durch Ausbreitungsbedingungen der Immissionsrichtwert von 35 dB nachts nicht
eingehalten wird, sind Nutzungen nur zulässig, die als Vorkehrung zum Schutz gegen
schädlich Umwelteinwirkungen i.S. d. BlmSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vor
Fassadenöffnungen (öffenbare Fenster und Türen) in Abhängigkeit der Raumnutzung der
schutzbedürftigen Räume gem. DIN 4109-1:2018-01 Kap. 3.16 aktive Schallschutz-
maßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (z.B. verglaste Vorsatzfassade oder in der
Wirkung vergleichbare Maßnahmen) vorsehen.
Es müssen folgende Schallpegeldifferenzen sichergestellt werden sofern sich durch
Ausbreitungsbedingungen keine geringeren Anforderungen ergeben:
- Bettenräume, im SO 2.1: 17 dB
- Bettenräume, im SO 2.2: 22 dB

IV.  Bisher geltendes Planungsrecht

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1
des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Verfahrensvermerke
Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung vom 12.12.2024.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am ................. in der
Flensburger Tageszeitung und im Internet unter www.flensburg.de.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 ABs. 1 Satz 1  BauGB wurde am
03.12.2025 durchgeführt.

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt 
sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am  ................ unterrichtet
und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Der Ausschuss für Unwelt, Planung und Stadtentwicklung hat am ................ den Entwurf des
Bebauungsplans und die Begründung beschlossen und zur Veröffentlichung und Auslegung
bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom ..............  bis zum        ...............

montags bis freitags mindestens von 8 bis 15:30 Uhr, donnerstags bis 17:30 nach § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur
Niederschrift geltend gemacht werden können, in der Flensburger Tageszeitung am
................ im ................  ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der  Bekanntmachung der
Auslegung des Planentwurfes und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen
wurden unter www.flensburg.de ins Internet zur Beteiligung der Öffentlichkeit zusätzlich ins
Internet eingestellt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ................ zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Flensburg, den ...............         …………………………………………..........
                (Oberbürgermeister)

Es wird bescheinigt, dass alle am ................ im Liegenschaftskataster     nachgewiesenen 
Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten 
und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Flensburg, den ...............         …………………………………………..........
                     (...............)

Die Ratsversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am ............... geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Die Ratsversammlung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), am ................ als Satzung beschlossen und die Begründung durch
(einfachen) Beschluss gebilligt.

Flensburg, den ...............         …………………………………………............
                                   (Oberbürgermeister)

Die Satzung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Flensburg, den ...............       …………………………………………..........
                                   (Oberbürgermeister)

Der Beschluss des Bebauungsplans durch die Ratsversammlung sowie die Internetadresse
der Stadt Flenburg und Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender
Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen
werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ............... ortsüblich bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit,
Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ............... in Kraft getreten.

 Flensburg, den ...............        …………………………………………..........
                                   (Oberbürgermeister)

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von:

Cappel + Kranzhoff, Stadtentwicklung und Planung GmbH, Palmaille 96, 22767  Hamburg,
Tel. 040 380 375 670, mail@ck-stadtplanung.de

Hamburg, den ....................       ..…………………………………………..........
                                        (Planverfasser)

Das Plangebiet liegt zwischen:
· der nördlichen Grenze des Gewerbegebiets „Peelwatt", deren gedachter

Verlänger- ung in östliche Richtung parallel zur Peelwatt, nach ca. 110 m südlich
und östlich verschwenkend bis zur Osttangente (B 199),

· der Osttangente (Bundesstraße B 199), einschließlich der Straße in gesamter
Breite und dem Kreuzungsbereichs Osttangente / Eckernförder Landstraße,

· der Eckernförder Landstraße, einschließlich der Straße in gesamter Breite, und den
Bahnanlagen und der Bahnstrecke Flensburg - Dänemark.

Text (Teil B)

© GeoBasis-DE/LVermGeoSH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de

I.    Städtebauliche Festsetzungen
1.   Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 8 und 11 BauNVO)
1.1  Sonstige Sondergebiete (gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO)
a) Die Sonstigen Sondergebiete SO 2.1, SO 2.2 und SO 3 mit der Zweckbestimmung

„Klinikbezogene Nutzungen“ dienen der Unterbringung von Gebäuden, baulichen Anlagen
und sonstigen Einrichtungen, die dem Zentralkrankenhaus Flensburg / Peelwatt sachlich
oder funktional zugeordnet werden können.

b) In den Sonstigen Sondergebieten SO 2.1 und SO 2.2 sind zulässig:

· Ärztehäuser und Gesundheitszentren

· Sonstige Dienstleistungsbetriebe und nicht wesentlich störende Betriebe des
produzierenden Gewerbes, deren Tätigkeiten im Gesundheitswesen, im
medizinischen oder medizinisch-technischen Bereich, in Bildung, Forschung und
Wissenschaft oder im sportlich-medizinisch / gesundheitlichen Bereich liegen

· Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten, -tagesstätte, -hort) ohne Nutzungen im
Nachtzeitraum

· Verwaltungsgebäude
· Gebäude und Räume für freie Berufe i. S. d. § 13 BauNVO

c) In den Sonstigen Sondergebieten SO 2.1 und SO 2.2 sind darüber hinaus zulässig:

· Reha- und Pflegeeinrichtungen, mit einem Schallschutz nach III. 1. b) (4)
· Klinikbezogene und klinikzugeordnete Unterkünfte, klinikbezogene und klinikzu-

geordnete Beherbergung (wie Boardinghouses) sowie klinikbezogene und
klinikzugeordnete Personal- und Gästewohnungen, im SO 2.2 mit einem Schallschutz
nach III. 1. b) (2)

· Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten, -tagesstätte, -hort) mit Nutzungen im
Nachtzeitraum und mit einem Schallschutz nach III. 1. b) (3)

d) In den Sonstigen Sondergebieten SO 2.1 und SO 2.2 können nur ausnahmsweise
zugelassen werden:

· Mobilitätsstationen, darin inbegriffen Stellplätze, Fahrradstellplätze, E-Ladeinfra-
struktur, Carsharing-Stationen, Einrichtungen des öffentlichen Personennah- verkehrs
sowie sonstige verkehrliche Einrichtungen

· Klinikgebäude mit einem Schallschutz nach III. 1. b) (4)
· Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von maximal 400 m² und

zentrenrelevanten medizinischen und orthopädischen Geräten (inkl. Hörgeräte) als
Hauptsortiment

· Läden und Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von maximal 400 m².
Folgende nahversorgungsrelevante Hauptsortimente sind zulässig:

      - Apotheken/Pharmaziewaren
      - Drogerieartikel und Kosmetika (inkl. Wasch- und Putzmittel)
      - Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tabakwaren, Getränke und Reformwaren)
      - (Schnitt-)Blumen
      - Zeitungen/Zeitschriften

Auf maximal 10% der Verkaufsfläche sind zentrenrelevante Randsortimente zulässig.

e) Im Sonstigen Sondergebiet SO 3 sind zulässig:

· Tageskliniken
· Bildungszentren
· Sonstige Dienstleistungsbetriebe und nicht wesentlich störende Betriebe des

produzierenden Gewerbes, deren Tätigkeiten im Gesundheitswesen, im
medizinischen oder medizinisch-technischen Bereich, hierbei auch in Bildung,
Forschung und Wissenschaft oder im sportlich-medizinisch/gesundheitlichen Bereich
liegen

· Räume und Gebäude für freie Berufe i.S.d. § 13 BauNVO
1.2 Gewerbegebiete (gemäß §§ 8 und 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

a) In den Gewerbegebieten sind eigenständige Logistikbetriebe, Lagerhäuser und -plätze
(z. B. Baustoff-, Lager-, Schrottplätze) unzulässig. Logistiknutzungen sowie Lagerhäuser
und -plätze können ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sie nicht die Hauptnutzung
des gewerblichen Betriebs darstellen, betriebseigenen Zwecken dienen und in ihrem
Umfang der Hauptnutzung deutlich untergeordnet sind.

b) In den Gewerbegebieten sind die allgemein zulässigen Nutzungen gemäß
§ 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO (Anlagen für sportliche Zwecke) unzulässig.

c) In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausnahmsweise können
Einzelhandelsnutzungen mit einer Verkaufs- und Ausstellungsfläche von maximal 250 m²
zugelassen werden, sofern diese

· nicht mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten handeln,
· in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem

Produktions-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb stehen und
· diesem in ihrer Betriebsfläche (Grundfläche und Baumasse sowie Nutzfläche im

Freien) untergeordnet sind.

d) Ausnahmsweise ist an Tankstellen der Handel mit Reisebedarf auf einer Verkaufsfläche
von maximal 200 m² zulässig. Zum Reisebedarf zählen Zeitungen, Zeitschriften,
Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen,
Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken und
Spielzeug geringeren Wertes, Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen sowie
ausländische Geldsorten.

e) In den Gewerbegebieten ist Internet- bzw. Versandhandel ausschließlich ohne Verkaufs-
stelle für den Direktvertrieb zulässig.

f) In den Gewerbegebieten sind die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO
(Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie
Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplans, d. h. unzulässig.

2.   Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-20 BauNVO)

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 Abs. 2 und 18 BauNVO)

a) Die in den Gewerbegebieten festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH) sowie
Bauhöhen technischer Anlagen beziehen sich auf die Ausbauhöhen jeweils angrenzender
Erschließungsstraßen.

b) Untergeordnete und technisch notwendige Bauteile (wie Dachaufbauten, Heiz- und
Klimaanlagen, Be- und Entlüftungseinrichtungen, Treppenaufgänge) dürfen die
festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GH) um bis zu 3,50 m überschreiten.

3.    Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 11 BauGB)

3.1 Tankstellenzufahrt
An den als Ein- und Ausfahrt festgesetzten Stellen des Marie-Curie-Rings und der
Eckernförder Landstraße ist ausnahmsweise jeweils eine Ein- und Ausfahrt zulässig,
soweit diese für die Nutzung der Tankstelle erforderlich ist.

3.2  Verbot der Ein- und Ausfahrten
Innerhalb der festgesetzten Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten entlang der Planstraße A
sind Notzufahrten oder Zugänge für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen unzulässig.

3.3  Fußwegeverbindung
Die festgesetzte Fußwegeverbindung dient der Anlage eines Fußweges zwischen der
Planstraße A und dem Planweg B mit einer Breite von mindestens 1,5 m. Der tatsächliche
Verlauf kann von der in der Planzeichnung dargestellten Linienführung abweichen. Der
Fußweg ist in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen; die Wasser- und
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,
Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

4.    Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

a) Die mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der zuständigen Unternehmensträger zu
belastenden Flächen können als Ausnahme in ihrer Lage geringfügig verändert werden,
wenn dies mit der Zweckbestimmung vereinbar ist und die Unternehmensträger
zustimmen.

Entwurf
V.   Hinweise, Nachrichtliche Übernahmen 

Kampfmittel:

Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Gemäß § 2 Abs. 3 der
Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein ist vor Beginn von
Tiefbauarbeiten zur Erstellung von baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung
eine Auskunft beim Landeskriminalamt, Kampfmittelräumdienst, Mühlenweg 166 in
24116 Kiel einzuholen. Die Bauträger sollen sich frühzeitig mit dem Kampfmittel-
räumungsdienst in Verbindung setzen, damit Sondier- und Räummaßnahmen in das
Bauvorhaben einbezogen werden können.

Archäologisches Interessensgebiet:

Die überplante Fläche befindet sich teilweise in einem archäologischen Interessens-
gebiet. Erdarbeiten in diesem Bereich bedürfen daher der Genehmigung des Archäo-
logischen Landesamtes.

DIN-Normen:

Die der Planung zugrundeliegenden Rechtsquellen und DIN-Normen können im
Rathaus der Stadt Flensburg während der Dienststunden eingesehen werden.

Raumaufhellung und Blendwirkung:

Für die Berechnung der Raumaufhellung und der Blendwirkung ist die „Richtlinie zur
Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen“ des Länderausschusses für
Immissionsschutz (LAI) anzuwenden.

Bodenschutz:

Zum Schutz des Bodens haben Maßnahmen gemäß § 202 BauGB, DIN 18915, DIN
19731 und DIN 19639 zu erfolgen. Eine Bodenkundliche Baubegleitung ist vor Beginn
der Baumaßnahme zu erstellen und mit der Unteren Bodenschutzbehörde in Flensburg
abzustimmen.

Vorbeugender Brandschutz:

Die Löschwasserversorgung muss mindestens dem DVGW-Arbeitsblatt W 405
entsprechen. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von der
öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Feuerwehrzufahrten gemäß DIN 14090
anzulegen. Zur Sicherstellung des 2. Flucht- und Rettungsweges mit dem Hubrettungs-
fahrzeug (Drehleiter) der Berufsfeuerwehr sind Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen
gemäß Musterrichtlinien über Flächen für die Feuerwehr zu allen Gebäuden zu schaffen,
bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder
Stellen mehr als 8 m über Gelände liegen.

Anbauverbotszone:

Gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen außerhalb der zur
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hoch-
bauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer
Entfernung bis zu 20 m von der Bundesstraße 199 (B 199), gemessen vom äußeren
Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorgenommen werden.
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